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Unsere Themen

• Neue Anforderungen & Auswirkungen im Unternehmen

o Definitionen und Grundprinzipien der EU DS-GVO

o Rechtmäßigkeit der Verarbeitung (Erlaubnis / Einwilligung)

o Personalbereich – Beschäftigtendatenschutz

o Datenverkehr im Konzern

o Zweckänderung

o Rechte der Betroffenen

o Datenschutzbeauftragter

o Auftragsdatenverarbeitung

o Technisch-organisatorische Maßnahmen

o (allgemeine) Meldepflicht

o Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

o Datenschutz-Folgenabschätzung

o Datenschutzverstöße / Bußgeldvorschriften

o Internationaler Datenverkehr

o Betriebliche Organisation
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Übersicht zur EU-Datenschutz-Grundverordnung 
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Übergangszeit
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Art. 94
Richtlinie 95/46/EG  wird aufgeboben

Art. 99 - Geltung
25. Mai 2018

Alle Dokumente und Prozesse müssen dann an 
die neue Regelung angepasst sein!

Verbindlichkeit in allen Teilen und unmittelbare Geltung in 
allen Mitgliedstaaten

in Deutschland:  Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz  
 Neues Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

BDSG
LDSG

Anpassung LDSG
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Neue Strukturen
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99 Artikel 
& 

173 Erwägungsgründe 
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Auswirkung auf andere Gesetze
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Sozialgesetze

Polizeigesetz

Telemediengesetz Kunst-Urhebergesetz 

Telekommunikationsgesetz

VwGO/VwVfG

UWG

Betriebsverfassungsgesetz

LDSG
DSAnpG 2
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Rechenschaftspflicht – was ist damit gemeint?

Art. 5 Abs. 2
„Der Verantwortliche ist für die

Einhaltung des Absatzes 1 verant-

wortlich und muss dessen Einhaltung

nachweisen können („Rechenschafts-

pflicht“).“

• Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten

• rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer 

für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise 

verarbeitet werden

• festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke

• für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß 

beschränkt sein

• sachlich richtig und unverzüglich gelöscht oder berichtigt 

werden

• Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange 

ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet 

werden, erforderlich ist

• angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten 

gewährleistet

• Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung 

und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 

Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung

Alle Anforderungen 

müssen schon heute nach 

dem BDSG erfüllt werden
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Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

• Einwilligung

• Vertrag, Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen

• Rechtspflicht (z.B. aus steuerrechtlichen Gründen)

• Schutz lebenswichtiger Interessen

• öffentliches Interesse, Ausübung hoheitlicher Gewalt

• Interessensabwägung
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Transparenz- und Informationspflichten - 1

• Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen (ggf. Vertreter)

• Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (falls bestellt)

• Zweck und Rechtgrundlage der Verarbeitung

• Berechtigte Interessen (bei Verarbeitung nach Art. DS-GVO)

• Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern

• Übermittlung in Drittland oder an internationale Organisation

• Dauer der Speicherung

• Bestehen eines Rechts auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Widerspruch und auf Datenübertragbarkeit

• Bestehen eines Rechts auf Widerspruch der Einwilligung

• Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde

• Information, ob die Bereitstellung der Daten gesetzlich oder vertraglich 

vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist und mögliche 

Folgen der Nichtbereitstellung

• Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling

• Information über eine mögliche Zweckänderung der Datenverarbeitung
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Transparenz- und Informationspflichten - 2

Informationspflicht, wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person 

erhoben wurden

• innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der Daten 

o längstens 1 Monat

o spätestens: Zeitpunkt der ersten

Kommunikation, 

Zeitpunkt der Weitergabe

• keine Informationspflicht: Informationen bereits 

vorhanden, Unmöglichkeit oder 

unverhältnismäßiger Aufwand der Mitteilung,  

Verarbeitung ist ausdrücklich geregelt

• Individuelle Anpassung nötig (Mitglieder,

Reha-Gruppen, Kurse, usw.)
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Internetseiten Transparenz- und Informationspflichten - 1

Impressums-Pflicht (kein Datenschutzthema)

Telemediengesetz (TMG) - § 5 Allgemeine Informationspflichten

• Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel gegen Entgelt 

angebotene Telemedien folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar 

erreichbar und ständig verfügbar zu halten: 

Rundfunkstaatsvertrag (RStV) - § 55 Informationspflichten und 

Informationsrechte

• Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönlichen oder familiären 

Zwecken dienen, haben folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar 

erreichbar und ständig verfügbar zu halten:
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Internetseiten Transparenz- und Informationspflichten - 2

• Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen (ggf. Vertreter)

• Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (falls bestellt)

• Zweck und Rechtgrundlage der Verarbeitung

• Berechtigte Interessen (bei Verarbeitung nach Art. DS-GVO)

• Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern

• Übermittlung in Drittland oder an internationale Organisation

• Dauer der Speicherung

• Bestehen eines Rechts auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Widerspruch und auf Datenübertragbarkeit

• Bestehen eines Rechts auf Widerspruch der Einwilligung

• Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde

• Information, ob die Bereitstellung der Daten gesetzlich oder vertraglich 

vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist und mögliche 

Folgen der Nichtbereitstellung

• Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling

• Information über eine mögliche Zweckänderung der Datenverarbeitung
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Internetseiten Transparenz- und Informationspflichten - 3
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Internetseiten Transparenz- und Informationspflichten - 4

Internetseite des Vereins
• Spartenseiten des Vereins

– durch den Verein

– durch Spartenleiter – privat

Facebookseiten

• Plug-Ins / Tracking

• Google-Aanlytics / eTracker u. a.

• GoogleMaps

• Fonts

Individuelle Prüfung nötig auf der 

Basis der genutzten Features

(Kontaktformular, Cookies, Newsletter, usw.)
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Internetseiten Transparenz- und Informationspflichten - 5

Vertrag zur 

Auftragsverarbeitung 

meisten direkt 

online machbar
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Soziale Medien und Kommunikation

• WhatsApp

• Facebook

• Instagram

• Twitter
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Einwilligung

• Inhalt: betroffene Person ist mit der 

Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden 

• Willensbekundung, die abgegeben wird

o ohne Zwang

o für den konkreten Fall

o in Kenntnis der Sachlage 

o unmissverständlich 

• in Form einer Erklärung oder einer 

sonstigen eindeutigen Handlung
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Einwilligung im Verein/Verband
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• Fotos von Mitgliedern

• Fotos Minderjähriger

• Fotos bei Veranstaltungen

• Fotos bei Wettkämpfen

• Kontaktdaten Vorstand/Spartenleiter

Anforderungen an die 

Einwilligung/Muster

• Konkreter Zweck

• Freiwilligkeit

• Widerrufshinweise

• Transparenz

21

Einwilligung im Verein/Verband
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• DSGVO keine Anwendung bei 

Daten Verstorbener

• Nationale Gesetze für bestimmte 

Bereiche

• Einschränkung beim Recht am 

eigenen Bild

BGH-Urteil vom 12. Juli 2018 zur

Vererbbarkeit digitaler Konten
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Postmortaler Datenschutz

Meine 

Daten 

kriegt Ihr 

nicht!!!
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Speicherbegrenzung

• Speicherung höchsten so lange wie erforderlich

• längere Speicherung

o im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke

o wissenschaftliche Forschungszwecke 

o historische Forschungszwecke 

o für statistische Zwecke
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Pflicht zum Löschen

Löschen - 1



www.ibs-data-protection.de

Löschen - 2

Recht auf Vergessen – Speicherbegrenzung - Löschverbot

„Meine Daten sollen 
gelöscht werden.“

Keine legitimen 
Gründe für die 

Speicherung

Löschen der 
Daten
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Übersicht der Verarbeitungstätigkeit - 1

• Anforderungen ähnlich gem. 

BDSG § 4e

• Geringer Anpassungsbedarf

• Problem: Definition Umfang 

der Verarbeitung (Granularität)

• Anforderungen an Richtigkeit 

 regelmäßige 

Aktualisierung/Review
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Übersicht der Verarbeitungstätigkeit - 2
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• keine konkrete Regelung zur Zulässigkeit von Videoüberwachung in der 

DS-GVO (auch nicht zur Videoüberwachung von Mitarbeitern)

• § 4 Neufassung BDSG: Videoüberwachung öffentlich zugänglicher 

Räume

Videoüberwachung - 1
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geringere datenschutzrechtliche Anforderungen ??? 
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Videoüberwachung - 2

• keine Regelung zur Information über die Videoüberwachung in der DS-GVO

o aber in der Neufassung des BDSG (§ 4 Abs. 2)
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geringere datenschutzrechtliche Anforderungen ??? 
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Videoüberwachung - 3
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Kennzeichnungspflicht - Informationspflichten
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Auftragsverarbeitung - 1

• Anforderungen ähnlich

• ABER: Kleine Abweichungen!!

• Anpassungen prüfen und 

ergänzen

• Problem ist aber viel größer

• Cloud-Nutzung??

• Provider der Internetseiten
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Auftragsverarbeitung - 2

„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe 

automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder

jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit

personenbezogenen Daten wie das Erheben, das

Erfassen, die Organisation, …

Art. 28: Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines 

Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit 

Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien 

dafür bieten, dass geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden

• Keine Unterscheidung 

Auftragsverarbeitung und 

Funktionsübertragung

• Jede Verarbeitung durch Dienstleister 

ist betroffen

• Unterschiede nur im Weisungsumfang

• Bestand bestehender Verträge
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Datenportabilität - 1

Art. 20 Abs. 1
… die sie betreffenden

personenbezogenen Daten, die sie

einem Verantwortlichen bereitgestellt

hat, in einem strukturierten, gängigen

und maschinenlesbaren Format zu

erhalten, …

• Noch unklare Vorgaben

• Unterschiedliche 

Interpretationen

• Art. 29 Gruppe WP 242

• Keine Standardvorgaben

• Erweitertes Auskunftsrecht

Betroffen HR-Bereiche, Banken, Versicherungen, Online-

Shops, ???Krankenhäuser und Ärzte??? – Umfang noch 

völlig unklar.
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Technische und organisatorische Maßnahmen

• Konkrete Anforderungen wie 

BDSG § 9 Anhang fehlen

• Generische Angaben

Art. 32: Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art,

des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher

Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und

organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten;

diese Maßnahmen schließen unter anderem Folgendes ein:
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Weitere Materialien

https://www.gdd.de/gdd-arbeitshilfen/praxishilfen-ds-gvo/praxishilfen-ds-gvo

https://www.gdd.de/gdd-arbeitshilfen/praxishilfen-ds-gvo/praxishilfen-ds-gvo
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Weitere Materialien

Datenschutz im Verein nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

Übersicht von Verarbeitungstätigkeiten Auftragsverarbeiter gem. Artikel 30 

Abs. 2 DS-GVO

Übersicht von Verarbeitungstätigkeiten Verantwortlicher gem. Artikel 30 Abs. 

2 DS-GVO

Datenschutz für Vereine Herausforderung EU-DatenschutzGrundverordnung 

(DS-GVO), Evelyn Seiffert

BW/OH-Datenschutz-im-Verein-nach-der-DSGVO.pdf
BW/Muster_Verarbeitungsverzeichnis_Auftragsverarbeiter.pdf
BW/Muster_Verarbeitungsverzeichnis_Verantwortlicher.pdf
BW/praes_eu-dsgvo_hsb_seiffert_30-11-17.pdf
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IBS data protection services and consulting GmbH, Zirkusweg 1,20359 Hamburg

Vielen Dank für 

Ihre 

Aufmerksamkeit

Fragen und Kontakt an 

ds-sport@ibs-data-protection.de


